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das; größere Adern, auch Pulsadern gerissen

sind, lind die Trennung der betroffenen Teile
sich weiter in die Tiefe erstreckt. Dann wird
es auch ratsam, ärztliche Hülfe bald nachzu-

suchen. Sonst aber kommt man wohl mit

Hausmitteln aus, wenn nicht noch Nachtrag-

lieh ausnahmsweise die gequetschte Haut selbst

ertrankt, sich entzündet, eitert oder im schlimm-

sten Falle ganz brandig wird. Irgendwie
operativ einzugreifen, liegt bei den gewöhn-
liehen kleinen Beulen der Kinder sel>r selten

ein Anlaß vor. Mau bitte sich, solange es

nicht dringend erforderlich, sogar davor, die

Beeile aufzustechen, anzuschneiden, um etwa dem

ergossenen Blut Abfluß nach außen zu schaffen.

Man wurde dadurch nur eine offene Wunde

schaffen mit allen Gefahren des Luftzutrittes
oder der Verunreinigung. Die Behandlung
besteht in Ausübung eines flachen, gleich-

mäßigen Druckes auf die Geschwulst Dald nach

der Verletzung. Dadurch wird das ausgetretene

Blut auf eine breitere Fläche verteilt und

kann schneller wieder aufgenommen werden

in den Körper. Ein breites Lineal, die flache

Hand presse man in mehreren Richtungen

einigemal kurze Zeit auf die von der quet-

sehenden Gewalt betroffene Stelle. Später
mache man nur kühle Umschläge oder kühlenden

Druckverband mit reinem Wasser oder Blei-
Wasser einige Stunden hindurch, höchstens

einige Tage lang. Die Beule verkleinert sich

unter dieser Behandlung sichtlich, bereits

meistens schon am ersten Tage. Bleibt aber

die erwartete Verkleinerung danach ans, so

wende man sich dann an den Arzt; ohne

Not jedoch nicht sogleich. Man lasse sich nicht

beirren, wenn auf der Beule selbst der harte

Knochen nicht durchgefühlt wird. Es liegt kaum

jemals eine Knochenverletzung mit Bruch vor.

Diese würde dann auch ernstere Erscheinungen

alsbald machen.
t„Gesuudhelts-Kalc»dcr".>
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Satzungen lies Isntrcilvorltclnlles, Samstag, 27. Zugult, uncl Samstag, y. September.

gus 6sn Vsrkcincllungen:

1. Aufgenommen in den schweizer. Samariterbnnd werden die Samaritervereine Les

Brenets, Wald-Appenzell und Eggersriet-St. Gallen.

2. Das Protokoll über die Delegiertenversammlung in Thalwil wird genehmigt.

9. In die Zentralstatnten soll im Sinne des Beschlusses in Thalwil folgende Bestimmung

aufgenommen werden: „Die Sektionen des schweiz. Samariterbundes sind verpflichtet,

jährlich mindestens 2 Uebungen abzupacken. Die Zahl der GesammtübnngSstundcn soll

wenigstens 12 betragen."

1. Die „Bescheinigungen" betreffend Besuch eines Kurses, sowie die „Aktivmitglied-
karten" werden nach ihrer Erstellung an die Vereine abgegeben.

-T In die durch die Anträge Aarau und Zürich-Altstadt bedingte Kommission sollen

Vertreter abordnen die Sektionen Aaran, Zürich-Altstadt, Dltcn, Bnrgdorf und Biel.
II.

-
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